
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 48 
55. Jahrgang 
Donnerstag,  
26. November 2015 

 

 

 

 

 

Bereitschaftsdienst 
Notruf Rettungsdienst/Feuerwehr     112 
Krankenwagen-Rettungsleitstelle          19222 
Notruf Polizei        110 
Polizeiposten Meßkirch  07575 / 28 38 
 
Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Sigmaringen 

 

Telefon 116 117 
Notfalldienstzeiten: 
Mo./Di./Do./Fr.  18.00 - 08.00 Uhr (Folgetag) 
Mi.   12.00 - 08.00 Uhr (Folgetag) 
Sa./So./Feiertag  08.00 - 08.00 Uhr (Folgetag) 
 
 

Kinderarzt:   Tel. 0180 / 192 9345 
 

Zahnarzt:   Tel. 01805 / 911 - 660  
 

Augenarzt:   Tel. 0180 / 192 93 40 
 

Apotheken-Notdienst: Tel. 08000022833 
 
 

Nachbarschaftshilfe von Haus zu Haus  
Einsatzort Leibertingen / Kreenheinstetten: 
Frau Liselotte Wirth, Tel. 07466 / 10 40 
Einsatzort Thalheim / Altheim: 
Frau Eva Rist, Tel. 07575 / 92 66 73 oder  
0174 / 65 44 258 
 
 

Sozialstation St. Heimerad e.V. Meßkirch 
Tel. 07575 / 93 135 
 
 

Einsatzleitung der Dorfhelferinnen‐Station 
Meßkirch ‐ Leibertingen 
Frau Sabine Mutschler, Tel. 07575 / 209 531 
 
 

Caritasverband Sigmaringen 
Beratungsstelle häusl. Gewalt (BhG)  
Tel.07571/7301-0 
 

Hilfetelefon: Gewalt gegen Frauen 
Tel. 08000116016 
 
 

EnBW Regional AG 
Kostenlose Störungsnummer 0800 3629-477 

 
 
 

Forstrevier Leibertingen 
Revierförster Christoph Möhrle, Tel.  07777 / 1743, 
Fax: 0 77 77 / 9 39 59 90,  
E-mail: christoph.moehrle@lrasig.de 
 
 

Postfiliale Leibertingen 
Öffnungszeiten: 

 

Vormittags: 
Mo, Di, Do, Fr   08.30 – 12.00 Uhr 
Mi, Sa    09.00 – 10.00 Uhr 
Nachmittags: 
Mo    16.00 – 18.00 Uhr 
Di, Do    15.00 – 16.00 Uhr 
 
 

Bürgermeisteramt Leibertingen 
Öffnungszeiten: 
Montag     8.30 – 12.00 Uhr und  

13.30 – 19.00 Uhr 
Dienstag        8.30 – 12.00 Uhr und  

13.30 – 17.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag     8.30 – 12.00 Uhr und  

13.30 – 17.00 Uhr 
Freitag     8.30 – 12.00 Uhr 
 
 

Müllabfuhrtermine 
 

Papiertonne: 
Montag, 30. November  
 

Gelber Sack: 
Montag, 30. November  
 

Restmüll: 
Donnerstag, 03. Dezember Bezirk 1+3 (KR+LE) 
 

Recyclinghof Leibertingen geöffnet:  
Freitag 13.30 – 17 Uhr, Samstag 9 - 12 Uhr 
 
 

Backhaus Thalheim 
Der nächste Backtag:  
Donnerstag, 03. Dezember 2015 
Bitte bringen Sie Ihr Mehl bis Mittwoch, 

18.00 Uhr, ins Backhaus. 
 

 
Herausgegeben vom Bürgermeisteramt Leibertingen. Verantwortlich  
Bürgermeister: Armin Reitze Tel: 0 74 66 / 92 82 0  Fax: 0 74 66 / 92 82 99 
Email: info@leibertingen.de  Internet: www.leibertingen.de 



Herzlichen Glückwunsch 
 

Herrn Ernst Liehner, Voradelberg 16, TH, 
  zum 77. Geburtstag am 26. November 

Herrn Erich Sauter, Fred-Hahn-Str. 11, LB, 
    zum 83. Geburtstag am 27. November 
Frau Berta Sauter, Fred-Hahn-Str. 11, LB, 
  zum 80. Geburtstag am 27. November 
Frau Lieselotte Steidle, An der Leiten 1, TH, 
  zum 75. Geburtstag am 28. November 
Herrn Alfred Mayr, Schulstr. 10, KR, 
  zum 79. Geburtstag am 30. November 
 

Goldene Hochzeit konnten feiern: 
Alfons Müller und Renate Müller geb. Grieble, 
  Kreuzstr. 7/1, TH, am 13. November 
Hans Hafner und Paula Hafner geb. Utz, 
  Lindenstr. 16, KR, am 13. November 
Friedrich Molitor und Roswitha Molitor geb. Gnädig,  
  Drei-Tannenweg 8, TH, am 20. November 
 
 
 
 

Öffentliche Gemeinderatsitzung 
 

Baugesuche 
Sowohl dem geplanten Neubau einer Betriebsleiter-
wohnung mit Garage im Bereich Mühleichenhof und 
dem dazu gehörigen Abbruch eines Wirtschaftsgebäu-
des, um Platz für das neue Betriebsleiterwohnhaus zu 
schaffen, als auch dem geplanten Neubau einer land-
wirtschaftlich genutzten Maschinenhalle als Ersatzbau 
für ein bereits bestehendes Schuppengebäude im 
Bereich Rappenbühl in Leibertingen wurde vom Ge-
meinderat zugestimmt. 
 

ELR-Maßnahme 2015 
Neugestaltung innerörtliche Zufahrt und Fußver-
bindungsweg Richtung Burg Wildenstein 
Im Rahmen der ELR-Förderung wurden auch die an-
stehenden Sanierungsaufgaben im Bereich der Rat-
hausstraße und Wildensteiner Straße bereits vom 
Land mit Zuwendungsmitteln bedient. Die Realisierung 
der Maßnahme hat sich bislang verzögert und so stand 
nun die Beratung über den tatsächlichen Neu- und 
Umbau des Kanal- und Wasserleitungssystems sowie 
des Straßen- und Fußwegebaus in den genannten 
Straßen an. Es hat sich nun gezeigt, daß speziell die 
Umleitung im Bereich Rathausstraße – Wildensteiner 
Straße als einzige Zufahrt zur Burg Wildenstein sehr 
problematisch ist. Entweder müsste dies gelöst werden 
durch eine laufend halbseitige Sperrung oder Ampellö-
sung, was jedoch die Kosten für die Baumaßnahme 
erhöhen wird, da die Baufirma nicht im gewünschten 
und gewohnten Maß arbeiten kann. Alternativ wurde 
nun eine Umleitungsstrecke über den Wolfbühl ge-
danklich durchgespielt und so versucht, die Verkehrssi-
tuation während der Baumaßnahme in den Griff zu 
bekommen. Gleichzeitig könnte bei dieser Gelegenheit 
darüber nachgedacht werden, ob im Bereich Wasser-
versorgung ein für die Druckverhältnisse im Ortsnetz 

sinnvoller Ringschluss aus der Wildensteiner Straße 
zum Wolfbühl mit geschaffen werden könnte.  
Im Gemeinderat fand diese Überlegung grundsätzlich 
Interesse, jedoch war die daraus entstehende Kosten-
situation und evtl. Förderungen noch nicht abschlie-
ßend klar, so dass das Planungsbüro die bei der Bera-
tung aufkommenden Fragen nochmals aufarbeiten 
wird.  
Eine abschließende Beschlussfassung fand deshalb in 
dieser Sitzung noch nicht statt, sondern dies wird in 
einer der nächsten Sitzungen nochmals thematisiert. 
 

Realsteuerhebesätze (Grund- und Gewerbesteuer) 
ab 2016  
Der Gemeinderat hat zum letzten Mal vor 10 Jahren 
die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und 
Gewerbesteuer) angepasst. Derzeit liegen die Hebes-
ätze für die Grundsteuer bei 320 % und für Gewerbe-
steuer bei 340 %. Da sich der Einheitswert von Ge-
bäuden und Grundstücken, auf dessen Grundlage die 
Grundsteuer erhoben wird, nicht verändern, sind die 
Steuereinnahmen in den letzten 10 Jahren hinsichtlich 
der Kaufkraft also rückläufig, da kein Inflationsaus-
gleich stattfindet. Ein Vergleich mit anderen Gemein-
den des Landkreises zeigt, dass wir derzeit eher im 
mittleren bis unteren Bereich der Hebesätze liegen. 
Der Gemeinderat befasste sich mit verschiedenen 
alternativen Hebesätzen und den daraus entstehenden 
Effekten für den Gemeindehaushalt. Man entschied 
sich nun im Gemeinderat für eine Anpassung der He-
besätze ab dem Jahr 2016 auf 350 % sowohl im Be-
reich der Grundsteuererhebungen als auch für die 
Gewerbesteuer. In diesem Amtsblatt wird die entspre-
chende Änderungssatzung veröffentlicht. 
 

Feldwege 
- Asphaltierung eines Feldwegabschnitts beim 
Erdbeerenbühlhof 
- Bekanntgabe eines im Umlaufverfahren gefassten 
Beschlusses 
Ein Teilabschnitt von ca. 200 m kurz vor dem Erdbee-
renbühlhof war bislang nur als Schotterstrecke ausge-
bildet, was zu laufenden Unterhaltungsmaßnahmen 
durch den Gemeindebauhof geführt hat, um die immer 
wieder auftretenden Schlaglöcher zu beheben.  
Im Rahmen von Bauarbeiten am Erdbeerenbühlhof 
musste nun auch die dortige Aussenanlage hergestellt 
werden und so ergab sich für die Gemeinde kurzfristig 
die günstige Gelegenheit, diesen noch nicht asphaltier-
ten Teilabschnitt ebenfalls mit einer Asphaltdecke bi-
tuminös befestigen zu lassen. Vorteil bei dieser Aus-
führung war insbesondere die Tatsache, dass eine 
weitere Baustelleneinrichtung nicht erforderlich war 
und so insgesamt ein sehr guter Preis erzielt werden 
konnte.  
Der Gemeinderat hatte aufgrund der kurzfristig not-
wendigen Entscheidung diesen Beschluss im Umlauf-
verfahren gefasst und bei der Sitzung wurde dieser 
Umlaufbeschluss nun bekannt gegeben. 
 
 
 



Öffentliche Bekanntmachung 
 

Gemeinde Leibertingen 
LANDKREIS SIGMARINGEN 

 

Satzung vom 23.11.2015 zur Änderung der Satzung 
vom 24. Oktober 2005 

über die Erhebung der Grundsteuer und  
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) 

 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und § 2 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in 
Verbindung mit §§ 1, 25 und 28 des Grundsteuerge-
setzes und §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergeset-
zes hat der Gemeinderat der Gemeinde Leibertingen 
am 23.11.2015 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1: Änderung der §§ 2 und 3: 
Die §§ 2 und 3 der Satzung werden wie folgt geän-
dert: 
 

§ 2 Steuerhebesätze 
 

Die Hebesätze werden festgesetzt 
1. für die Grundsteuer 
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
   (Grundsteuer A) auf 350 v.H., 
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H., 
 

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.  
 

der Steuermessbeträge. 
 

§ 3 Geltungsdauer 
 

Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für 
das Kalenderjahr 2016. 
 
 

Artikel 2: Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 
 
Leibertingen, den 23.11.2015  
 

gez. Reitze, Bürgermeister 
 
 
Hinweis zur Öffentlichen Bekanntmachung 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder auf Grund derselben beim Zustandekom-
men der Satzung nach § 4 Abs. 4 GemO ist unbeachtlich, 
wenn die Verletzung nicht schriftlich innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemein-
de geltend gemacht wird. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist zu bezeichnen. Diese Frist gilt 
nicht, falls Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung 
oder Bekanntmachung verletzt wurden oder die Rechts-
aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein 
Dritter den Mangel gerügt hat. 

 
 
 

First Responder / 
Erste Hilfe für die Gemeinde 

 

Großes Interesse der Bevölkerung 
 

Am vergangenen Dienstag fand eine Informations-
veranstaltung zum Thema First Responder/Erste 
Hilfe statt. Das Interesse in der Bevölkerung war 
sehr groß und so ließen sich zahlreiche Bürger 
über dieses Hilfesystem, an dem man selbst aktiv 
mitwirkt, informieren.  
 

Vor allem im ländlichen Bereich ist man häufig weit 
vom nächsten Rettungsmittel, wie zum Beispiel Notarzt 
und Rettungswagen, entfernt oder es kommt aufgrund 
von gleichzeitigen Einsätzen zu Verzögerungen. Bei 
uns in der Gemeinde Leibertingen ist es so, dass auch 
unter idealen Voraussetzungen, aufgrund der langen 
Anfahrtszeiten für den Rettungsdienst wichtige Zeit 
verloren geht, in der lebenswichtige  Hilfe geleistet 
werden könnte.  
Eine Lösung wären so genannte First Responder, wel-
che zum Beispiel in die bestehende Feuerwehr integ-
rierbar wären. First Responder (“Erst-Eintreffender” 
oder „Erster Antwortender“) sind medizinisch ausgebil-
dete Ersthelfer. 
Mit dem First-Responder-System soll das therapiefreie 
Intervall, d.h. die Zeit vom Auftreten eines Notfalls bis 
zum Eintreffen des Rettungsdienstes, durch qualifizier-
te Erste Hilfe überbrückt werden. Dieses System stellt 
keinesfalls eine Konkurrenz zum Rettungsdienst dar, 
sondern soll das schwächste Glied der Rettungskette 
(Erste Hilfe) schließen, um eine optimale Versorgung 
von lebensbedrohlich Verletzten bzw. Erkrankten zu 
gewährleisten. 
Wir möchten diese Lücke schließen! 
 

Interessenten, die sich ihre aktive Teilnahme an 
diesem System vorstellen können, melden sich bitte 
bis zum 04.12.2015 bei Frau Winter oder Herrn Przibil-
la unter Tel. 07466/9274020 oder heike-
winter1@web.de, damit wir gemeinsam das weitere 
Vorgehen und den Aufbau der Struktur abstimmen 
können.  
 
 
 

Ortsübliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Leibertingen 

 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Ab-
stimmungen  
 

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in 
der seit 1. November 2015 geltenden Fassung darf die 
Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kom-
munaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstim-
mung vorangehenden Monaten so genannte Gruppen-
auskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl 
ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtig-
ten gebunden. Die Auskunft umfasst den Familienna-



men, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige An-
schriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese 
Tatsache.  
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei 
nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Wer-
bung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und 
hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder 
Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.  
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Daten-
übermittlung zu widersprechen.  
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Leibertingen, 
Bürgerbüro, Rathausstr. 4, 88637 Leibertingen eingelegt 
werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr  
 

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen 
und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgeset-
zes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leis-
ten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der 
Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die 
Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 
Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März 
folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige An-
schrift.  
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt 
werden, haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen.  
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Leibertingen, 
Bürgerbüro, Rathausstr. 4, 88637 Leibertingen eingelegt 
werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft 
 

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmel-
degesetz (BMG), § 6 des baden-württembergischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 
18 Meldeverordnung aufgeführten Daten der Mitglieder 
einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die 
betreffenden Religionsgesellschaften.  
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienan-
gehörigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die 
Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum Bei-
spiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, früheren 
Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht 
oder derzeitigen Anschriften.  
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 
3 Satz 2 BMG das Recht, der Datenübermittlung zu 
widersprechen.  
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhin-
dert nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke 
des Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese 
Zweckbindung wird der öffentlich-rechtlichen Gesell-

schaft als Datenempfänger bei der Übermittlung mitge-
teilt.  
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Leibertingen, 
Bürgerbüro, Rathausstr. 4, 88637 Leibertingen eingelegt 
werden. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Adressbuchverlage  
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundes-
meldegesetz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Ein-
wohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
Auskunft erteilen über den Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften.  
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe 
von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buch-
form) verwendet werden.  
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt 
werden, haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen.  
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Leibertingen, 
Bürgerbüro, Rathausstr. 4, 88637 Leibertingen eingelegt 
werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
 

Ortschaftsratsitzung in Altheim 
Am Donnerstag, den  3. Dezember  2015 findet um 
19.30 Uhr im Bürgerhaus Altheim die nächste öffentli-
che Sitzung des Ortschaftsrates statt. 
Dazu ist die Bevölkerung recht herzlich eingeladen. 
 

Tagesordnung: 
Top 09:  Bürgerviertelfragestunde 
Top 10:  Friedhof Sanierung/Gestaltung 
Top 11:  Haushaltsmaßnahmen 2016 
Top 12:  Bekanntgaben 
Top 13:  Sonstiges, Anfragen 
 

Helmut Straub, Ortsvorsteher 
 
 
 
 

Für den 

Reinigungsdienst 
im Bürgersaal Kreenheinstetten 

 

suchen wir möglichst ab 1.1.2016 eine zuverlässige 
Kraft auf der Basis einer Teilzeitbeschäftigung. 
 

Die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt je nach Ver-
anstaltungsanfall ca. 6 Stunden im Monat. Die Tätigkeit 
erstreckt sich hauptsächlich auf die Reinhaltung des 
Gebäudes. 
 

Nähere Informationen und Bewerbungen bei der Orts-
verwaltung Kreenheinstetten oder der Gemeindever-
waltung Leibertingen. 
 

Bewerbungsschluß ist Freitag, 11.12.2015 
 
 

Bürgermeisteramt Leibertingen, 
Rathausstr. 4, 88637 Leibertingen, Tel. 07466/9282-0 

 



Die Steuern und Wassergebühren 
waren fällig 
Zum 15.11.2015 sind die Grund- und Gewerbesteuer 
für das IV. Quartal 2015 fällig gewesen. Ebenfalls wol-
len wir an den Fälligkeitstermin für die 3. Vorauszah-
lung der Wasser- und Abwassergebühren am 
15.11.2015 erinnern. Eine pünktliche Bezahlung 
schützt Sie vor weiteren Kosten. 
Bei Zahlung wird um die Angabe der korrekten Bu-
chungszeichen gebeten. 
Falls Sie eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wer-
den die Gebühren und Steuern per Lastschrift von 
ihrem Konto abgebucht. 
Ihre Gemeindekasse 
 
 

Schlepper‐TÜV 
Die Schlepperprüfung durch den TÜV Sigmaringen 
findet am Samstag, den 05. Dezember 2015 von 
13.30 – 14.30 Uhr beim Rathaus in Thalheim  und 
von 14.45 -15.45 Uhr beim Rathaus in Altheim statt. 
Bitte beachten Sie, dass: 
 zur Prüfung der Fahrzeugschein oder die Zulassungs-

bescheinigung Teil I vorliegen muss, 
 ein gereinigtes Fahrzeug eine schnelle Prüfung er-

möglicht, 
 die Einstufung der Mängel seit Einführung des einheit-

lichen, neuen Mangelbaums strengeren Kriterien un-
terliegt. 

 
 

Öffentlicher Nahverkehr 
Öffentliche Bekanntmachung  
Fahrplanänderung der Linie 641/667 zum 
01.12.2015   
(mit Aufnahme der Burg Wildenstein vom 01.04.16-
31.10.16) 
 

Schwenningen - Leibertingen - Meßkirch – Leiber-
tingen - Sigmaringen 
 

Fahrt Nr. 642 F  
neu 9.58 Uhr ab Kreenheinstetten direkt nach Meß-
kirch 
 

Fahrt Nr. 6419 F  
neu Rufbus 10.54 Uhr ab Kreenheinstetten – Meßkirch 
 

Fahrt Nr. 6601 F  
neu Rufbus  8.00 Uhr Kreenheinstetten-Meßkirch 
Fahrt Nr. 6602 F  
6.33 Uhr ab Meßkirch - Sigmaringen  - wie an Schulta-
gen 
 

Fahrt Nr. 6404 F  
neu Rufbus 10.19 Uhr ab Meßkirch – Kreenheinstetten 
 

Fahrt Nr. 6410 F  
neu Rufbus 11.18 Uhr ab Meßkirch - Kreenheinstetten 
– Schwenningen 
 

Fahrt Nr. 668 S  
neu 13.39 Uhr ab Kreenheinstetten – Schwenningen 
 

Fahrt Nr. 7149  
alt entfällt 17.55 Uhr Kreenheinsetten - Hausen i.Tal 
  

Linie Nr. 642  
neu anstelle Linie Nr. 7426/90  (mit Aufnahme Campus 
Galli vom 01.04.16 - 31.10.16) 
Stetten a.k.M. - Thiergarten - Gutenstein - Langenhart - 
Rohrdorf - Meßkirch 
 

Fahrt Nr. 4205 Uhr F  
neu 9.33 Uhr ab Meßkirch – Kreenheinstetten 
 

Fahrt Nr. 4204 Uhr F  
neu 9.58 Uhr ab Kreenheinstetten - Meßkirch 
 

Die neuen Mini-Fahrpläne sind ab Dezember beim 
Bürgermeisteramt Leibertingen erhältlich. 
Weitere Info’s bei Omnibus Beck GmbH, Schwennin-
gen, Tel. 07579/9217-0. 
 
 

Jugendfeuerwehr Leibertingen 
Die Jugendfeuerwehr trifft sich am Freitag, 04.12.15 
um 18:00 Uhr zur nächsten Übung – diesmal in Leiber-
tingen. Übungsort: Gerätehaus. 
Interessierte Kinder und Jugendliche dürfen gerne 
zuschauen. 
gez. R. Rudolf, Kdt. 
 
 

Althemer Fasnet 2016 
Unter dem Motto „Im wilden Dschungel“  findet 
die Althemer Fasnet 2016 in gewohntem Rahmen im 
und ums Bürgerhaus statt, das wurde bei der diesjäh-
rigen Fasnetseröffnungssitzung am 11.11. vereinbart. 
Der Kirchenchor Altheim wird als Veranstalter die Be-
wirtung der kommenden Fasnet bei uns übernehmen. 
 

Das Fasnetskomitee 
 
 

Ski‐Club Kreenheinstetten 
1. Advent 
Für unsere Einwohner von Kreenheinstetten wollen wir 
am Sonntag, den 29.11.15 auf unserem neuen Dorf-
platz den Christbaum entzünden. 
Bei Glühwein, Punsch, süßem Gebäck oder einer hei-
ßen Wurst beginnen wir die Adventszeit. 
Hierzu laden wir unsere Mitbürger um 17:30 Uhr  herz-
lich ein. 
Wir freuen uns auf viele Besucher. 
 

gez. Martin Hafner, Vorstand 
 
 

SV Kreenheinstetten / 
Leibertingen 
 

Bevorstehende Spiele: 
Samstag  28.11.2015 

DJK Donaueschingen  -  
  SGKL A-Jugend  14:30 Uhr 
 

Sonntag  29.11.2015 
SG Böhringen   -  
  SG Meßkirch B-Jugend 13:00 Uhr 
 



 

Ergebnisse : 
SG Meßkirch B-Jugend  -  
  SG Salem   3 : 0 
SGKL A-Jugend   -  
  SC Konstanz/Wollm.  1 : 2 
  Tor: Paul Schmid 
 
 

Bücherei Leibertingen 
Die bei der Weihnachtsausstellung bestellten Bücher 
sind eingetroffen und können zur Öffnungszeit (mon-
tags, 17.30 - 19.00 Uhr) abgeholt werden. 
 
 

 
 
 

Zimmerngilde Katzmallebach 
Baumsetzer 
Am Freitag, den 27.11.2015 findet um 
20.00 Uhr unsere nächste Versammlung 
in der Narrenstube statt. 
Um pünktliche und vollzählige Teilnahme 
wird gebeten. 

 
 

TV Leibertingen 
Voranzeige 
Am Sonntag, den 06.12.2015 findet die 
alljährliche Jahresturnschau des Turn-

vereins statt. Hierzu lädt der Verein ab 14:00 Uhr Groß 
und Klein in die Turnhalle nach Leibertingen ein. 
Der Aufbau für die Jahresturnschau des Turnvereins 
findet am Samstag, den 05.12.2015 um 09:30 Uhr in 
der Turnhalle statt. 
Die Generalprobe der einzelnen Gruppen am 
05.12.2015 findet zu folgenden Zeiten statt. 
12.30 bis 13.00 Uhr: Senioren 
13.00 bis 13.30 Uhr: Brigitte Hubbuch (1. + 2. Klasse) 
13.30 bis 14.00 Uhr: Jan und René (Kindergarten) 
14.00 bis 14.30 Uhr: Melanie und Larissa (Mädchen 
                               3.+ 4. Klasse) 
14.30 bis 15.00 Uhr: Siggi und Anton (ab 5. Klasse 

       Jungs) + Selina und Monja   
       (Mädchen ab 5. Klasse) 

danach "Leistungsriege" 
 

Es wird darum gebeten, dass die Turner 10 Minuten 
vor den angegebenen Zeiten in der Turnhalle sind. 
 

Um eine gelungene Jahresturnschau ausrichten zu 
können brauchen wir helfende Hände. Darum bitten wir 
Sie, sich auch für den Küchendienst und als Bedie-
nung eintragen zu lassen. Melden können Sie sich bei 
Sonja Fecht oder bei den Übungsleitern. 
 
 

Rentnertreff Thalheim 
Unsere nächste Zusammenkunft findet am Freitag, 
27.11.2015 statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der 
Kreuzstraße. Wir machen eine Wanderung auf dem 
neu ausgeschilderten Wendelinus-Rundweg.  
Abschluss ist im „Reuterstüble“. 
 
 

Förderverein  
Freibad Thalheim e.V. 
 

Einladung 
zur 21. ordentlichen 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG  
Dienstag, 01. Dezember 2015 um 20.00 Uhr 
im „ R e u t e r s t ü b l e „ Thalheim 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Bericht der Schriftführerin 
3. Bericht des Kassiers und der Prüfer 
4. Bericht des Vorsitzenden 
5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Wahl der gesamten Vorstandschaft 
7. Satzungsänderungen 
8. Verschiedenes, Grußworte, Wünsche, Anträge 
 

Mit den Mitgliedern ist auch die gesamte interessierte 
Bevölkerung zur Versammlung herzlichst eingeladen. 
gez. H. Stekeler, 1. Vorsitzender 
 
 

SC Buchheim/Altheim/Thalheim 
 

Bevorstehende Spiele: 
Sonntag, den 29.11.2015 
SC B.A.T. I um 12:30 Uhr in Aach-Linz 

TSV Aach-Linz II -  SC B.A.T. I  
 

Rückblick: 
SC B.A.T. D-Junioren – SpVgg. F.A.L. II  0:0 
 

SC B.A.T. D-Junioren – SC Pfullendorf  6:1 
SC B.A.T. D-Junioren – VFR Stockach  2:0 
SC B.A.T. D-Junioren – SG Meßkirch II 2:1 
SC B.A.T. I – FC Uhldingen    1:2 
Tor für den SC: Daniel Knoblauch 
 

Jugendabteilung SC B.A.T. 
Dieses Jahr sind wir mit einem Verkaufsstand am 
Christkindlmarkt vertreten. Wir bitten die Eltern der E- 
Junioren, F- Junioren und Bambinis um Flädlespenden 
(6-8 Pfannenkuchen, geschnitten). Abzugeben am 
Freitag, den 27.11 bei Andreas Rebholz in Buchheim, 
bei Rainer Hafner in Thalheim oder am Samstag direkt 
am Stand. Vielen Dank für die Unterstützung!!!! 



Cego‐Club Bietingen 
Einladung zum Preis-Cego 
Sonntag, 13.12.2015  
13:00 Uhr  Gasthaus Sonne Worndorf 
Karten sind mitzubringen 
Cego-Club Bietingen 
 

Nächste Spielabende: 
Montag, 07. + 21.12.2015, 19:00 Uhr, Gasthaus Adler 
Krumbach – 14tägig 
 

Weitere Termine: 
27.12.2015 13:00 Uhr Preis-Cego Liggersdorf  
Clubhaus Sportverein 
03.01.2016 13:00 Uhr Preis-Cego Mühlingen  
ehem. Gasthaus Kreuz, Mainwangen 
 
 
 

Nikolausfeier  
an der Auentalschule 
Auch in diesem Jahr veranstaltet der 
Förderverein der Auentalschule Sauldorf 

e.V. wieder eine Nikolausfeier an der Auentalschule 
Sauldorf. Dazu möchten wir Sie / Euch mit der ganzen 
Familie recht herzlich einladen. 
Die Nikolausfeier findet am Montag, den 07. Dezem-
ber 2015, ab 17.30 Uhr  auf dem Schulhof der Auen-
talschule in Rast statt. 
Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. 
Musikalisch wird der Abend durch die Jugendkapelle 
Sauldorf feierlich umrahmt. 
Die Schülerinnen und Schüler haben wieder fleißig 
gebastelt und diese Bastelarbeiten können an diesem 
Abend wieder gegen einen geringen Unkostenbeitrag 
erworben werden. 
Gegen 18.00 Uhr besucht uns dann der Nikolaus samt 
Knecht Ruprecht und verteilt kleine Päckchen an alle 
Kinder.  
Über eine zahlreiche Teilnahme an unserer Nikolaus-
feier würden wir uns sehr freuen. 
 

Mit vorweihnachtlichen Grüßen … 
… der Förderverein der Auentalschule Sauldorf e.V., 
der Elternbeirat und Frau Schmon 
 
 
 

 
Wochenspruch: Siehe, dein König kommt zu dir, 
ein Gerechter und ein Helfer. 
(Sacharja 9,9) 
 

Samstag, 28. November  
12.00 Uhr Trauung Ehepaar Glocker/Hensburg 

Sonntag, 29. November (1. Advent) 
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer A. Roscher) 
 9.30-11.00 Uhr Probe für das Krippenspiel im Paul-
Gerhardt-Saal 
 

Montag, 30. November 
19.30 Uhr Posaunenchorprobe in Meßkirch  
 

Mittwoch, 2. Dezember 
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht 
16.45 Uhr Konfirmandenunterricht 
 

Sonntag, 6. Dezember (2. Advent) 
 9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Pfarrer A. Roscher) 
 9.30-11.00 Uhr Probe für das Krippenspiel im Paul-
Gerhardt-Saal 
 
Krippenspiel 2015 
Alle Jahre wieder findet an Heiligabend das Krippen-
spiel in der evangelischen Kirche statt. Auch dieses 
Jahr laufen schon die Vorbereitungen dafür. Doch wie 
funktioniert ein Krippenspiel ohne Kinder und Jugendli-
che, die die Rollen von Maria, Josef und co zum Leben 
erwecken? Darum brauchen wir dich!  
Gemeinsam wollen wir ein Krippenspiel einstudieren, 
die Vorweihnachtszeit genießen und ein Stück der 
Weihnachtsgeschichte in unsere Heilandskirche nach 
Meßkirch holen.  
Termine für die Proben sind: 29.11.2015 / 06.12.2015 / 
13.12.2015 / 20.12.2015 
Wir treffen uns für die Proben um 9:30 – 11:00 Uhr im 
Paul-Gerhardt-Saal.  
Wer an der ersten Probe nicht teilnehmen kann, aber 
trotzdem bei der Aufführung dabei sein möchte sollte 
sich bitte im Pfarrbüro der evangelischen Kirchenge-
meinde melden (Telefon: 07575/3661). 
Die Aufführung ist an Heiligabend um 16:00 Uhr in der 
Heilandskirche.  
Auf Euer Kommen freut sich das KiGo-Team!!! 

 
 

Pflegestützpunkt Landkreis Sigmaringen 
Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen und 
deren Angehörige 
Hofstraße 12, 88512 Mengen 
Tel. (07572) 7137 -368 sowie -372 und -431 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@lrasig.de7 
Öffnungszeiten: vormittags:  Mo-Do  09.30-11.30 Uhr 
                          nachmittags: Do      16.00-17.30 Uhr 
Um Terminvereinbarung wird gebeten.  
 
 

Neue DRK‐Kurse  
für Eltern und Babys star-
ten im Januar 
 

Im Januar 2016 bietet der 
DRK Kreisverband Sigma-
ringen wieder neue ElBa-
Kurse für Eltern und Babys. 

Die Kurse werden von geschulten Fachkräften geleitet. 
Willkommen sind Eltern und Bezugspersonen mit ihren 
Babys ab der vierten Woche. Die Kurse ermöglichen 



Eltern und ihren Neuankömmlingen in der Familie Zeit 
miteinander zu verbringen, zur Ruhe zu kommen und 
sich intensiv Zeit für sich selbst und das Baby zu neh-
men. Informationen der Kursleiterin zu wichtigen The-
men der frühkindlichen Entwicklung sind elementare 
Kurs-Bestandteile. Die Kurse finden in der DRK Kreis-
geschäftsstelle in der Hohenzollernstraße 6 in Sigma-
ringen statt. Es finden pro Block jeweils 10 aufeinan-
derfolgende Termine statt. Der Einstieg in die einzel-
nen Blöcke ist jederzeit möglich. Es besteht die Mög-
lichkeit, die anfallenden Gebühren für einen ElBa-Kurs 
erlassen zu bekommen. Bei Fragen hierzu  wenden 
Interessenten sich bitte an die Koordinierungsstelle 
unter 07571-1024273. Kursanmeldungen nimmt  beim 
DRK Kreisverband Sigmaringen unter Telefon 07571 – 
742321 entgegen.  
 

Starttermine der Kurse: 
Donnerstag, 14. Januar   
08.45 - 10.15 Uhr   4. Woche bis 3 Monate 
Donnerstag, 14. Januar   
10.30 -  12.00 Uhr  3 bis 6 Monate 
Freitag, 15. Januar   
08.45 - 10.15 Uhr  6 bis 9 Monate 
Freitag, 15. Januar   
10.30 - 12.00 Uhr  9 bis 12 Monate 
 
 

“TAGESELTERNTREFF“  
im Frauenbegegnungszentrum in Sigmaringen. 
Donnerstag, 3. Dezember 2015 von 9.00 - 11.30 Uhr 
Tagesmütter (-väter) und solche, die es vielleicht wer-
den wollen, treffen sich zum  Erfahrungsaustausch in 
lockerer Runde am Donnerstag, 03. Dezember 2015 
ab 9.00 Uhr im Frauenbegegnungszentrum, Bahn-
hofstr. 3 in Sigmaringen. Der Tageselterntreff bietet 
einen kollegialen Austausch für alle Tageseltern an. 
Auch interessierte Eltern sind herzlich eingeladen. Den 
Tageseltern werden bei der Teilnahme daran 3 UE als 
Fortbildung angerechnet.  
Die Koordinierungsstelle freut sich über jedes Kom-
men. Bezüglich einer besseren Planung, wird um eine 
kurze telefonische Anmeldung gebeten. 
Koordinierungsstelle für Tageseltern:  
 07571 681163 oder  07571 7479510. 
 
 

JobCafé am 04.12.2015 
Alleinerziehend und auf Jobsuche?  
Dann besuchen Sie doch das JobCafé im Frauenbe-
gegnungszentrum. In ungezwungener Runde können 
Sie frischen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen 
genießen und dabei aktuelle Stellenangebote studie-
ren. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, zusammen mit 
einer Mitarbeiterin des Jobcenters gezielt nach einer 
passgenauen Stelle zu suchen oder Bewerbungsunter-
lagen durchzusprechen.  
Das nächste JobCafé findet am Freitag, den 
04.12.2015  von 09:30 Uhr - 11:30 Uhr im Frauenbe-
gegnungszentrum Sigmaringen in der Bahnhofstraße 3 
statt. 

 
 

Unterstützung ermöglicht Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben 
Benötigen Sie Beratung und direkte Unterstützung für 
sich selbst, Ihr Kind oder einen Angehörigen mit Be-
hinderung?  
Das Team der Ambulanten Dienste der St. Gallus-Hilfe 
steht Ihnen zur Seite, um für Ihren individuellen Be-
treuungsbedarf die passenden Mittel zu finden und zu 
nutzen. Wir beraten Sie gerne im persönlichen Ge-
spräch. 
 

Nähere Informationen:  
Ambulante Dienste der St. Gallus-Hilfe,  
Reiserstraße 18, 88512 Mengen, 
Tel. 07572 71373-44, Georg Gajo und  
Tel. 07572 71373-45, Edith Bochtler-Walla, 
adsig@st.gallus-hilfe.de, www.st.gallus-hilfe.de 
 
 

Der BLHV informiert 
E i n l a d u n g 
Hiermit möchten wir Sie zur KREISVERBANDSVER-
SAMMLUNG mit Wahlen der neuen Kreisvorstand-
schaft in Stockach am Mittwoch, den 02. Dezember 
2015 um 19.30 Uhr 
in das Gasthaus Hecht in Orsingen höflichst einladen. 
Tagesordnung 

1. Begrüßung durch den Kreisverbandsvorsitzenden 
Franz Käppeler 

2. Totenehrung 
3. Arbeitsberichte 

a)  des Bezirksgeschäftsführers Holger Stich  
 b)  des Kreisverbandsvorsitzenden 

4. Aussprache zu den Berichten 
5. Entlastung 
6. Wahlen der Kreisvorstandschaft 
7. Ehrungen 
8. Vortrag durch Justitiar Michael Nödl zum Thema 

„Das neue Jagdrecht – was kommt auf Landwirte 
und Jagdgenossen zu?“  

9. Verschiedenes 
 

Sprechtag 
Am Dienstag, den 10.12.2015 findet in der Landwirt-
schaftlichen Schule in Meßkirch vom 09.00 – 11.00 
Uhr sowie im Rathaus in Stetten a.k.M. von 13.30 – 
15.00 Uhr wieder ein Sprechtag für Versicherte der 
landw. Sozialversicherung Baden-Württemberg statt. 
 
 

Naturpark Obere Donau  
Zuschauen – staunen – selber machen - 
Adventsmarkt im Haus der Natur in Be-
uron am 1. Advent 
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr 

findet am 29. November  von 11 bis 17 Uhr wieder der 
etwas andere Adventsmarkt in Beuron statt. Das Haus 
der Natur bietet unter dem Motto „Zuschauen – stau-



nen – selber machen / regional – handgefertigt – 
nachhaltig“ Vorführungen und Mitmachaktionen. Ange-
boten werden z.B. filzen, spinnen, Bienenwachskerzen 
gießen oder auch Weiden flechten und Adventskränze 
binden. Natürlich gibt es viele schöne Produkte aus 
dem Naturpark zu kaufen – u.a. Filz- und Wollprodukte 
und Naturpark-Apfelessig – und für das leibliche Wohl 
wird auch gesorgt.  
Ein weihnachtlicher Stationenweg führt durch Beuron 
und auch der Archepfad lädt zu einem Spaziergang 
ein. Anmeldungen sind nicht erforderlich; der Eintritt ist 
frei. Informationen beim Haus der Natur, Wolterstraße 
16, 88631 Beuron, Telefon 07466/9280-0. 
 

„Die Drei vom Donautal“ – Menüabend mit heimi-
schem Wild am Freitag, 11. Dezember, 18 Uhr 
Die Naturpark-Gastronomen Armin Eha (Restaurant 
Gutshof Käppeler, Beuron-Thiergarten) und Helmut 
Gröner (Gasthof Zur Traube, Kreenheinstetten) laden 
zu einem Menüabend rund um das Thema Wald und 
Wild ins Haus der Natur in Beuron ein. 
Dabei steht das 4-Gänge-Menü mit Reh, Gämse und 
Wildschwein im Vordergrund. Aber auch das Thema 
Wald kommt nicht zu kurz: Markus Ellinger, Ranger 
des Naturschutzzentrums, führt zu Beginn des Abends 
durch die Ausstellung „Tiere im Winter“. Außerdem 
wird die Ausstellung „Geblitzt“ zu sehen sein. Natürlich 
haben die Gäste auch Gelegenheit, regionale Produk-
te, wie z.B. Naturpark-Apfelessig und Filzprodukte, zu 
kaufen. 
Treffpunkt: Haus der Natur, Wolterstr. 16, 88631 Beur-
on; 4-Gänge-Menü inkl. Aperitif: 38,- € zzgl. Getränke; 
Anmeldung bis zum 7. Dezember beim Haus der Na-
tur, Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de 
 
 

Qualitäts‐ und Premium‐
wege im Winter nicht be‐
gehbar 

 

Mit dem Einbruch des Winters in den letzten Tagen ist 
die lange Wandersaison in diesem Jahr zu Ende ge-
gangen. In Abstimmung mit den betreffenden Gemein-
den weist die Donaubergland GmbH darauf hin, dass 
die Qualitäts- und Premiumwege in der Region, also 
die „DonauWellen-Premiumwege“, der „Donauberg-
landweg“ und der „Donau-Zollernalb-Weg“, ab sofort 
aufgrund der Glättegefahr nicht mehr begangen wer-
den sollen und auch nicht mehr als Rundwege kom-
plett begehbar sind.  
Zum einen sind die naturnahen Wegestücke mit viel 
naturbelassenen Pfaden im Wald und auf Wiesen rut-
schig und nicht geräumt, zum anderen sollen die Natur 
und die Wege an diesen viel begangenen Stellen nach 
der langen Wandersaison im Winter auch mal „zur 
Ruhe kommen“. Darüber hinaus finden in den Winter-
monaten an einzelnen Stellen an den Wegen auch 
umfangreiche Forstarbeiten statt.  
In den Wintermonaten sind manche der zahlreichen 
örtlichen Rundwege und vor allem auch der Forstwege 
für Winterspaziergänge begehbar, erfahrungsgemäß 

sind einige auch immer wieder mal geräumt. In diesem 
Fall sollte man sich vor Ort erkundigen. 
Der Steg am Jägerhaus ist derzeit wieder gesperrt, so 
dass ein Übergang von Fridingen/vom Knopfmacher-
felsen zum Jägerhaus an dieser Stelle derzeit und 
wohl des Öfteren im Winter nicht möglich ist. Bitte in-
formieren Sie sich vorab beim Jägerhaus. Das Gast-
haus Jägerhaus ist natürlich über die anderen Zuwege 
immer erreichbar.  
Zum Start der neuen Wandersaison im April/Mai 2016 
werden die Premium- und Qualitätswege wieder eröff-
net. Infos dazu auch im Internet unter 
www.donaubergland.de oder Tel. 07461/7801675. 
 
DonauWellen-Projekt beim Deutschen Tourismus-
preis ausgezeichnet - Wegepatenschaften unter 
den „Innovationsfindern“ -  
Mit der Eröffnung der neuen „DonauWellen-
Premiumwege“ im vergangenen Jahr haben führende 
Firmen im Landkreis Tuttlingen „Wegepatenschaften“ 
für diese vom Deutschen Wanderinstitut ausgezeich-
neten Wanderwege übernommen. Dieses bundesweit 
in dieser Form bisher einzigartige Projekt „Weltfirmen 
als Wegepaten“ war beim diesjährigen Wettbewerb 
zum Deutschen Tourismuspreis mit unter 73 nominier-
ten Projekten aus ganz Deutschland dabei. Sieger 
wurde das Projekt „Kuckucksnester“, Design-
Appartements im Hochschwarzwald. Eine Expertenjury 
stufte das Donaubergland-Projekt erfreulicherweise 
unter die 18 besten Projekte ein und präsentiert es nun 
unter der Auszeichnung „Innovationsfinder“ auf der 
Internetseite des Deutschen Tourismusverbandes 
(www.deutschertourismuspreis.de) 
 
 

21. märchenhafter Buchheimer Christ‐
kindlemarkt ‐ 28./29.11. und 05.12.2015  
Am ersten und zweiten Adventswochenende findet 
wieder der Buchheimer Christkindlemarkt statt. In hei-
meliger Atmosphäre auf dem weihnachtlich beleuchte-
ten Marktgelände warten ca. 25 märchenhaft dekorier-
te Stände auf Ihren Besuch. Ein umfangreiches musi-
kalisches Rahmenprogramm versüßt an allen drei 
Tagen den Besuch und lädt zum Verweilen ein. Eben-
so nimmt an allen drei Markttagen das Christkind die 
Wunschzettel der Kinder entgegen und der Nikolaus ist 
auf dem Marktgelände unterwegs.   
Der Markt startet am Samstag, 28.11.2015 um 14.00 
Uhr mit einer Eröffnungsveranstaltung auf dem 
Marktgelände. Der Sänger und Dichter Michael Stoll 
wird gemeinsam mit den Besuchern bekannte Weih-
nachtslieder singen und ihnen deren tieferen Sinn poe-
tisch näher bringen. Ebenfalls dabei sind das Christ-
kind, der Nikolaus und die Musikkapelle Harmonie 
Buchheim.  
Um 17.00 Uhr findet in der St. Stephanus Kirche ein 
Konzert des Duos „Dos Mundos“ und Gästen statt. Sie 
präsentieren unter dem Motto „Espiritu de Navidad“ 
Lieder von Weihnachten, Gott und der Welt in ver-
schiedenen Sprachen, mal gefühlvoll zum Träumen 
und dann wieder temperamentvoll und voller Lebens-



freude. Neben Traditionellem gibt es viele Perlen von 
Songpoeten wie z.B. Klaus Hoffmann, Leonard Cohen, 
Violeta Parra und Joean Baez zu hören.  
Auf dem Marktgelände wird die musikalische Umrah-
mung übernommen vom „Chor ohne Namen“ aus 
Kreenheinstetten und den Bläsergruppen der Musikka-
pelle Buchheim. Um 20.00 Uhr beschließt dann der 
Nachtwächter singend das Marktgeschehen.  
Am Familien-Sonntag, 29.11.2015 startet das Markt-
geschehen bereits um 11.00 Uhr.  
Ab 13.00 Uhr bieten wir Ihnen dann ein umfangreiches, 
kostenloses Kinderprogramm, das dankenswerter-
weise durch Spenden finanziert werden konnte. Die 
Kinder können sich schminken lassen, sie können im 
Backhaus der Gemeinde leckere Weihnachtsbäckerei-
en machen, in der Bastelwerksatt gibt es jede Menge 
Möglichkeiten kleine Geschenke zu fertigen, es kann 
Stockbrot geröstet werden, das Märchen-Quiz ist ge-
meinsam mit den Eltern auch für die Kleinsten kein 
Problem, eine Märchen-Tante liest die altbekannten 
Märchen vor und im Lager der Fa. Hofmann gibt sich 
Zauberer Mike Magic um 13.30 und 16.00 Uhr die Ehre 
– denn Lachen ist Magie …  
Um  17.15 Uhr wird dann am Christkindle-Häuschen 
das Märchen-Quiz aufgelöst und die Kinder können 
ihre Preise abholen.  
Musikalisch umrahmt wird dieser Markt-Tag vom Kir-
chenchor Buchheim und einer Albhornbläser-Gruppe 
die auf dem Marktgelände unterwegs sind. Um 18.00 
Uhr beschließt der Nachtwächter singend das Markt-
geschehen.  
Am Samstag, 05.12.2015 beginnt der Markt um 
14.00 Uhr und selbstverständlich ist auch dann wieder 
der Nikolaus auf dem Marktgelände unterwegs und 
das Christkind wartet auf den Besuch von vielen Kin-
dern mit ihren Wunschzetteln.  
Musikalisch umrahmt wird dieser Markt-Tag vom 
Buchheimer Kirchenchor, dem Männergesangverein 
Harmonie Buchheim und dem Gospelchor Gloryfires. 
Zum Abschluss des Marktes wird sich um 20.00 Uhr 
noch einmal der Nachtwächter die Ehre geben und das 
Marktgeschehen für das Jahr 2015 singend beschlie-
ßen.  
 
 

Musikverein Krumbach e. V. 
“Mit Blasmusik in den Advent” 
Am kommenden Sonntag, den 29. November 2015, 
veranstaltet der Musikverein Krumbach im Rosen-
bachsaal in Bietingen sein diesjähriges Adventsfest. 
Ab 11:30 Uhr bieten wir Ihnen ein abwechslungsrei-
ches Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein En-
gelswies. 
Für einen reichhaltigen Mittagstisch haben wir bestens 
gesorgt. Als Spezialität empfehlen wir unseren Gästen 
in diesem Jahr Rinderzunge in Madeirasauce. 
Eine tolle Überraschung gibt es dann ab ca. 14:00 Uhr 
für alle Kinder. Ab 15:00 Uhr spielt für Sie die Jugend-
kapelle Sauldorf. 
Der Musikverein Krumbach e. V. freut sich darauf mit 
Ihnen einen schönen 1. Advent zu verbringen. 

Musikverein Schwenningen e.V. 
Einladung zum Jahreskonzert  
Am 28. November 2015 findet in der Heuberghalle um 
20:00 Uhr unser diesjähriges Jahreskonzert statt. 
Auch dieses Jahr wird die Jugendkapelle den ersten 
Teil des Konzertabends gestalten. Den zweiten Teil 
wird der Musikverein Schwenningen mit ihrem Dirigen-
ten Siegbert Jäger für Sie gestalten.  
Für Ihr leibliches Wohl wird natürlich bestens gesorgt 
sein. 
Auf Ihr Kommen freut sich  
der Musikverein Schwenningen  
 
 

Nikolausmarkt auf dem Gnadenweiler  
am Samstag, 05.12.2015 ab 11.00 Uhr  
Der 3. Nikolausmarkt auf Gnadenweiler wird um 11.00 
Uhr durch die Familie Krieger eröffnet. Eine Vielzahl 
von Künstlern präsentieren ihre Arbeiten im Cafe Ka-
pellenblick. Sicher finden auch Sie ein Weihnachtsge-
schenk ob klein oder groß. 
Die Weihnachts-Krippe in der Kapelle ist bereits auf-
gebaut, das Christkind allerdings fehlt noch, es ist noch 
auf der Herbergssuche.  
Lassen Sie sich auf Gnadenweiler auf Weihnachten 
einstimmen. 
Ihre Familie Krieger mit Team 
 
 

"Advent am Krähenbach" 
Die ersten Lebkuchen und Weihnachtsdekorationen 
sind bereits seit einigen Wochen in den Geschäften zu 
finden. Auch in Herbertingen wird es bald wieder weih-
nachtlich. Am 28. November veranstaltet die Gemein-
de Herbertingen gemeinsam mit verschiedenen örtli-
chen Vereinen und Privatpersonen den diesjährigen 
"Advent am Krähenbach" vor und im Rathaus Herbert-
ingen. Ab 15 Uhr erwartet die Besucher ein vielfältiges 
kulinarisches Angebot, aber auch (Weihnachts-
Dekorationsartikel, musikalische Unterhaltung und 
Angebote für Kinder. Herzliche Einladung. 
 
 

Heizkosten im Griff 

Tipps der Energieberatung der Verbraucherzentra-
le 
Auch wenn die Preise fürs Heizen im vergangenen 
Jahr gesunken sind, macht die Heizung für die meisten 
Haushalte nach wie vor den größten Anteil der Ener-
giekosten aus. Oft lässt sich der Verbrauch aber mit 
einfachen Mitteln spürbar senken. Michael Maucher, 
Energieberater der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg und der Energieagentur Sigmaringen, 
stellt die wichtigsten Tipps vor. 
 Runterdrehen: „Am wirkungsvollsten ist es, die 

Heizung herunterzudrehen. Jedes Grad weniger 
spart sechs Prozent Heizenergie“, erklärt Maucher. 



„Eine Senkung der Temperatur von 24°C auf 20°C 
spart also rund ein Fünftel der Heizkosten.“ 

 Nicht voll aufdrehen: „Entgegen der landläufigen 
Meinung wird es nicht schneller warm, wenn der 
Heizkörper voll aufgedreht wird“, betont Michael 
Maucher. „Das Thermostatventil deshalb lieber ge-
nau auf die gewünschte Temperatur einstellen, 
dann wird der Raum nicht überheizt.“  

 Heizkörper freiräumen: Kann die warme Luft am 
Heizkörper nicht zirkulieren, funktioniert das Ther-
mostat nicht richtig. Vorhänge vor dem Heizkörper, 
Abdeckungen oder zu nah aufgestellte Möbel soll-
ten also besser entfernt oder weiter weg gestellt 
werden.  

 Zeitschaltuhren nutzen: „Wenn tagsüber alle 
Bewohner außer Haus sind oder nachts schlafen, 
muss die Heizung nicht mit voller Kraft heizen“, er-
klärt Michael Maucher. „Im einfachsten Fall dreht 
man die Ventile manuell herunter. Komfortabler 
geht es mit dem Zeitschalter der Heizungsanlage 
oder programmierbaren Thermostatventilen, dann 
ist es auch schon wieder schön warm, wenn man 
morgens aufsteht oder abends nach Hause 
kommt.“  

 Richtig lüften: Lüften ist wichtig, um Schimmelbe-
fall in den Wohnräumen zu verhindern. Dabei gilt: 
Stoßlüften ist die beste Methode, aber auch ge-
kippte Fenster sind besser, als gar nicht zu lüften.  

 Dichten und dämmen: Je weniger Wärme nach 
draußen entweicht, desto weniger muss geheizt 
werden. Ratsam ist es deshalb, alte Fenster und 
Türen abzudichten. Hauseigentümer sollten au-
ßerdem über eine Dämmung von Kellerdecke, 
Dachboden und der gesamten Gebäudehülle 
nachdenken.  

Bei allen Fragen zum richtigen Heizen in privaten 
Haushalten hilft die Energieberatung der Verbraucher-
zentrale: online, telefonisch oder mit einem persönli-
chen Beratungsgespräch. Die Berater informieren an-
bieterunabhängig und individuell. Für einkommens-
schwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis 
sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr Informa-
tionen gibt es auf www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de. Die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie. 
 
 
 
 

 
                         Ist Ihr Personalausweis, 
                         Reisepass, Kinderreisepass 
                         noch gültig? 
 
 

 
Für die zahlreichen Glückwünsche, ob schriftlich oder 
mündlich, und die vielen Geschenke anlässlich meines 
85. Geburtstages möchte ich mich nochmals recht 
herzlich bei allen bedanken. 
Ich habe mich sehr gefreut, daß so viele an mich ge-
dacht haben. 

Luise Braun 
 
 
 
 
Ein herzliches Dankeschön 
 

allen für die zahlreichen Glückwünsche, Geschenke 
und Aufmerksamkeiten zu unserer 
 

„Goldenen Hochzeit“. 
 
Ganz besonders allen, die mit uns den schönen Got-
tesdienst gefeiert haben, Herrn Pfarrer Dulik für die 
schöne Messe und seine Worte, der Musikkapelle, der 
Organistin und unserem Sohn für die ergreifende Ein-
lage. 
 

Dank allen Gratulanten aus Nah und Fern, allen die 
zum Gelingen beigetragen haben und allen, die kräftig 
gearbeitet haben.  
Und nochmals Vergelt‘s Gott der Musikkapelle, die 
unser Fest zu einem unvergessenen Tag gemacht hat. 
 

Renate und Alfons Müller 
 
 
 
 
Herzlichen Dank allen unseren Gratulanten aus 
Nah und Fern zu unserer 
 

              "Goldenen Hochzeit".  
 
Danke an alle, die an diesem Jubeltag den Dank-
gottesdienst mit uns gefeiert haben. 
Unser besonderer Dank gilt unserem Zelebranten 
Herrn Dekan Neubrand, dem Kirchenchor St. Mi-
chael Kreenheinstetten mit seinem Chorleiter und 
Organisten Volker Bals, den Gastsängern, dem 
Solisten Helmut Utz und Ihnen allen, die Sie zum 
Gelingen des festlichen Dankgottesdienstes und 
der weltlichen Feier beigetragen haben. 
Danke sagen möchten wir an dieser Stelle auch 
allen, die uns in der Vorbereitung unseres Jubelta-
ges tatkräftig unterstützt haben. 
 
Unsere "Goldene Hochzeit" bleibt für uns ein un-
vergessenes schönes Erlebnis.  
 
                      Jubelpaar:  

                Hans und Paula Hafner  
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Verkauf Liegenschaftsgerät / Möblierungsgerät in 
der Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen  
 
 

Datum:  10.12.2015 und 11.12.2015  
Uhrzeit: 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Ort:  Graf-Stauffenberg-Kaserne Sigmaringen  

Halle 97 und 98 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass das erworbene Ge-
rät, vor Ort, direkt bar zu bezahlen ist und ein sofortiger 
Abtransport zu erfolgen hat.  
 

Hinweis: Unterkunftsschränke (Spinde) werden nur in 
einem maximalen Kontingent von 10 Stück pro Person 
verkauft.  
 
 
 

 
 
 

 


